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Klare Botschaften hatte Dr. Lutz Hammer-
schlag, stellvertretender Geschäftsführer des
Marburger Bundes im Bundesvorstand in
Köln, für das Auditorium auf der 12. Kam-
merversammlung der Brandenburger Lan-
desärztekammer am 12. April: 1. Das Ar-
beitszeitgesetz in Deutschland muss nach
europäischer Rechtssprechung geändert wer-
den, d.h. Bereitschaftsdienstzeit muss endlich
als Arbeitszeit anerkannt werden.  2. Bereit-
schaftsdienste als Form ärztlicher Tätigkeit sol-
len erhalten bleiben. 3. Wer Bereitschafts-
dienst leistet, darf weder vorher noch nachher
zur normalen Arbeitszeit herangezogen wer-
den. - Der Marburger Bund, so versicherte
Hammerschlag, werde „alles dafür tun, den
Arztberuf wieder attraktiver zu machen“.

Zu Beginn seines knapp einstündigen Vor-
trags erinnerte der Tarifexperte des Marbur-
ger Bundes an den 3. Oktober 2000, als ein
„klares europäisches Urteil“ ergangen sei,
nach dem die gesamte Zeit eines Bereit-
schaftsdienstes als Arbeitszeit zu werten sei.
Zwar hieß es danach in Deutschland von Ar-
beitgeberseite oft, dies sei ein „spanischer
Fall“ gewesen und der gelte für Deutschland
nicht, aber am 18. Februar dieses Jahres hat
das Bundesarbeitsgericht eindeutig Position
bezogen.
Zwar könne das Gericht keine Gesetze än-
dern, weshalb es die Klage eines deutschen
Arztes auch abweisen musste, dennoch habe
der Europäische Gerichtshof mit seinem be-
reits erwähnten Urteil den Rahmen klar ab-
gesteckt. Nur der deutsche Gesetzgeber
habe es bisher versäumt, das Arbeitszeitge-
setz entsprechend zu ändern. Die europäi-
schen Richtlinien „greifen direkt durch in die
Arbeitsverhältnisse des öffentlichen Dien-

stes“, so Lutz Hammerschlag.  Und: „Die in
privaten Krankenhäusern arbeiten, haben
Pech gehabt.“ Aber sie könnten Schadener-
satz von der Bundesrepublik fordern...
Herr Hammerschlag war in Luxemburg da-
bei, als Vertreter der Europäischen Kommis-
sion eindeutig feststellten, dass die gesamte
Bereitschaftszeit Arbeitszeit sei. Und der Ge-
neralanwalt als „objektive dritte Person“
habe mit seinem Urteilsvorschlag am 8. April
das noch einmal bestätigt. Auch die Zeit des
Schlafs im Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit.
Hammerschlag sei sicher, dass das noch vor
der Sommerpause zu fällende Urteil des
EuGH nichts anderes aussagen werde.
Daraus folgt eindeutig: Das Arbeitszeitgesetz
in Deutschland muss geändert werden. 
Als Tarifexperte des Marburger Bundes habe
er zwei Gruppen zu vertreten. Die eine wolle
weniger lange arbeiten, auch für weniger
Geld. Die zweite sei für bessere Arbeitsbe-
dingungen und eine bessere Bezahlung.
„Wenn etwas knapp wird“, so der MB-Spit-
zenvertreter, „wird es teuer“. „Und“, gerich-
tet an die Ärzte, „Sie werden knapp.“
Im Moment würden Krankenhausärzte nicht
entsprechend bezahlt. Zuschläge an Feierta-
gen, Samstagen und Sonntagen sowie „ver-
nünftige Nachtzuschläge“ seien das Ziel.

Anschließend erläuterte Hammerschlag Eck-
punkte zum EuGH-Urteil. 48 Stunden dürfen
im Sieben-Tages-Zeitraum gearbeitet wer-
den, und „keine Tarifpartei kann diese Zahl
ändern“! Unter bestimmten Umständen kön-
nen auch mal mehr als 48 Stunden gearbei-
tet werden, doch innerhalb von zwölf Mona-
ten müsse das wieder ausgeglichen werden.
Eine Arbeitszeit von täglich 8 bis 10 Stunden
sei möglich. Da müsse der Ausgleich auf

durchschnittlich acht Stun-
den dann innerhalb eines
halben Jahres erfolgen. 
Die Rechtslage sei also
klar: Nach 8-h-Dienst dürf-
ten höchstens noch zwei
Stunden Bereitschaftsdienst
folgen. Und wer zehn Stun-
den gearbeitet habe, der
könne anschließend gar
keinen Bereitschaftsdienst
leisten. Auch Bereitschafts-
dienst selbst sei höchstens
über zehn Stunden mög-
lich. Hammerschlag pro-
phezeite: „Das wird rein-
schlagen in deutschen
Krankenhäusern!“

Die gegenwärtige Praxis sieht ganz anders
aus. Aber Hammerschlag führte als Beispiel
die deutsche Autoindustrie an, in der es un-
denkbar sei, dass Überstunden nicht bezahlt
würden. Folglich forderte er: Die Ärzte dür-
fen nicht die einzige Berufsgruppe in
Deutschland bleiben, der man Überstunden
nicht bezahlt oder durch Freizeit ausgleicht. 
Der Marburger Bund will den Bereitschafts-
dienst erhalten. Die Organisation müsse vor
Ort mit den Personalräten geschehen. Erste
Vorstellungen sehen einen Arbeitszeitrahmen
von 8 bis 21 Uhr und Bereitschaftsdienst von
20.30 bis 8.30 Uhr vor. Mit zeitversetzten
Diensten, geteilten Diensten oder Schicht-
diensten seien Wochenarbeitszeiten zwi-
schen 40 und 48 Stunden möglich. Ziel des
Marburger Bundes sei es, die 8 Stunden täg-
lich „so teuer wie möglich und den Arztberuf
wieder attraktiver zu machen“.
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Zu Arbeitszeitmodellen in Krankenhäusern

Vom 20. - 23. Mai in Köln

106. Deutscher Ärztetag
Vom 20. bis 23. Mai tritt der 106. Deutsche
Ärztetag in Köln zusammen. Etwa 250 De-
legierte aus 17 Landesärztekammern wer-
den sich neben der Gesundheits-, Sozial-
und ärztlichen Berufspolitik auch mit der
Novellierung der Muster-Weiterbildungs-
ordnung befassen und über die palliativme-
dizinische Versorgung in Deutschland dis-
kutieren.
Die Landesärztekammer Brandenburg ist in
Köln durch Frau Köhler, Frau Dr. Schuster,
Frau Dr. Gutschlag sowie die Herren Dr.
Kalz, Dr. Grätsch, Dr. Alder, Dr. Scheerer
und seinen Präsidenten, Herrn Dr. Wolter,
vertreten.
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